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1.  

Bekanntmachung 
über die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Jahresabschlüsse der kommunalen Unternehmen 

der Stadt Nordhausen 
 
 
Gemäß § 75 Abs. 4 Ziff. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) liegen die Jahresabschlüsse 2022, das 
Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie der Beschluss über die 
Verwendung des Jahresüberschusses/die Behandlung des Jahresfehlbetrags der kommunalen 
Unternehmen, an denen die Stadt Nordhausen mittelbar oder unmittelbar in der Rechtsform des privaten 
Rechts beteiligt ist, zur Einsichtnahme in der Zeit vom 08. Januar bis 19. Januar 2024 während der 
Dienststunden in der Stadtverwaltung Nordhausen, Rechtsamt, 99734 Nordhausen, Markt 1, Zimmer 207 
aus. 
 
 
 
gez. 
Kai Buchmann 
Oberbürgermeister 
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2. 
12.  Satzung  zur  Änderung  der  Beitrags-  und  Gebührensatzung  zur  
Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der Stadt Nordhausen   

  

Aufgrund der §§ 2, 7, 12 und 14 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes – ThürKAG – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.10.2019 
(GVBl. S. 396), in Verbindung mit §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung – ThürKO – in der Fassung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.03.2023 (GVBl. S. 127), hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 18.10.2023 folgende 12. 
Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der 
Stadt Nordhausen beschlossen:  

  

  

Artikel I  
Änderungen  

  

  

(1) In § 10 Absatz 2 Wortlaut gestrichen und durch den folgenden Wortlaut ersetzt:  

  

„(2) Die Grundgebühr für einen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation beträgt in Abhängigkeit 
von der Nenngröße (Qn) bzw. dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler pro Jahr  
  

Nenn-  durchfluss   Dauer-  

durchfluss   

  

Qn 2,5   Q3 4    96,00 €   

Qn 6,0   Q3 10    240,00 €   

Qn 10,0   Q3 16    384,00 €   

Qn 15,0   Q3 25    600,00 €   

Qn 25,0   Q3 40    960,00 €   

Qn 40,0   Q3 63    1.512,00 €   

Qn 60,0   Q3 100    2.400,00 €   

Qn 100,0   Q3 160    3.840,00 €   

Qn 150,0   Q3 250   
  

 6.000,00 €“   

(2) In § 11 Absatz 1 Satz 2 wird der Wortlaut „1,88 Euro pro Kubikmeter“ gestrichen und durch den Wortlaut 
„2,02 Euro pro Kubikmeter“ ersetzt.  

  

(3) In § 11 Absatz 6 Satz 1 wird der Wortlaut „1,42 Euro pro Kubikmeter“ gestrichen und durch den Wortlaut 
„1,59 Euro pro Kubikmeter“ ersetzt.  

  

(4) In § 12 Absatz 2 wird der Wortlaut „0,27 Euro“ gestrichen und durch den Wortlaut „0,38 Euro“ ersetzt.  

  

(5) In § 13 Absatz 2 Buchstabe a) wird der Wortlaut „33,52 Euro pro Kubikmeter“ gestrichen und durch den 
Wortlaut „54,39 Euro pro Kubikmeter“ ersetzt.  

  

(6) In § 13 Absatz 2 Buchstabe b) wird der Wortlaut „26,75 Euro pro Kubikmeter“ gestrichen und durch den 
Wortlaut „42,48 Euro pro Kubikmeter“ ersetzt.  
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Artikel II  
Inkrafttreten  

  

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.  
  

   

Ausfertigungsvermerk  
Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Stadtrates der Stadt Nordhausen sowie die 
Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bekundet.   
  

Nordhausen, den 07.11.2023  
  

Stadt Nordhausen  
  

gez.  
Kai Buchmann  
Oberbürgermeister  
  

  

Bekanntmachungshinweis  
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung und 
diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt geltend gemacht werden. Sie sind 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer 
Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße 
unbeachtlich.   
  

Beschluss- und Genehmigungsverfahren  
Mit Beschlussvorlage Nr. BV/1344/2023 hat der Stadtrat der Stadt Nordhausen die 12. Satzung zur 
Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der Stadt 
Nordhausen beschlossen.   
  

Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Nordhausen hat mit Schreiben vom 27.10.2023 die 12. 
Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der 
Stadt Nordhausen genehmigt.   
  

Nordhausen, den 07.11.2023  
  

Stadt Nordhausen  
  

gez.   
Kai Buchmann  
Oberbürgermeister  
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3.  

Stadtentwässerungsbetrieb stellt sich auf Gebührenanpassung ein 
  

Der Stadtentwässerungsbetrieb der Stadt Nordhausen bereitet sich auf eine Änderung der laufenden 
Gebühren für die Abwasserentsorgung ab dem kommenden Jahr vor. Hierzu wurde neu kalkuliert, denn 
zum 31.12.2023 läuft der derzeitige vierjährige Kalkulationszeitraum aus. Die Ergebnisse liegen vor und 
wurden auch bereits durch den Nordhäuser Stadtrat in seiner Sitzung am 18.10.2023 beschlossen und 
durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Nach Bekanntmachung im Ratskurier der Stadt Nordhausen 
treten zum 01.01.2024 die neuen Gebühren in Kraft.  
  

Die erheblichen Preissteigerungen der letzten Jahre zeigen ihre Auswirkungen nun auch auf die 
Abwasserentsorgung. Steigende Betriebskosten, insbesondere im Bereich Energie, höhere  
Investitionskosten sowie rückläufige Gebührenüberdeckungen, aber auch Gebührenunterdeckungen 
vergangener Jahre führen zu zwangsläufigen Anpassungen bei den Gebühren für Schmutzwasser, 
Niederschlagswasser und Beseitigung.   
  

Als kommunaler Entsorger darf der Stadtentwässerungsbetrieb nicht gewinnorientiert, sondern lediglich 
kostendeckend kalkulieren. So müssen sämtliche Kostenüberdeckungen aus dem endenden 
Kalkulationszeitraum dem Gebührenzahler im folgenden Kalkulationszeitraum wieder gutgebracht werden. 
Bei Kostenunterdeckungen sollen diese, so der Gesetzestext, im nächsten Bemessungszeitraum 
Berücksichtigung finden.  
  

In der Vergangenheit gelang es dem Stadtentwässerungsbetrieb noch weitestgehend, 
Gebührenerhöhungen durch den Ausgleich von Gebührenüberdeckungen im Bereich der Grundstücke 
mit Anschluss an eine zentrale Kläranlage (Anschlussgrad liegt hier bei 99 %) abzuwenden. Im 
Kalkulationszeitraum 2020 bis 2023 konnte die Schmutzwassergebühr für  
Volleinleiter sogar von 1,97 €/m³ auf 1,88 €/m³ gesenkt werden. Da im Ergebnis der jetzigen 
Nachkalkulation die Überdeckung diesmal geringer ausfällt, wird es nun zu einer erstmaligen Erhöhung 
der Schmutzwassergebühren für Volleinleiter seit 20 Jahren kommen. Damals, im  
Jahr 2004, betrug die Schmutzwassergebühr bereits 1,97 €/m³ und die Grundgebühr, bis heute 
unverändert, 36,00 €/Jahr (für den kleinsten Zähler; linear gestaffelt nach Zählergröße). Durch eine 
Anpassung der doch vergleichsweise sehr niedrigen Grundgebühren auf zukünftig 96,00  
€/Jahr  (für  den kleinsten Zähler),  soll  der  Anstieg  der verbrauchsabhängigen  

Schmutzwassergebühr von derzeit 1,88 €/m³ auf 2,02 €/m³ abgemildert werden. Die  

Schmutzwassergebühr für Teileinleiter mit Kleinkläranlagen ohne Vollbiologie wird sich auf   2  
  

1,59 €/m³ (bisher 1,42 €/m³) erhöhen. Für die Einleitung von Niederschlagswasser werden ab dem 
kommenden Jahr 0,38 € je Quadratmeter gebührenpflichtige Fläche statt bisher 0,27 €/m² fällig.  
  

Auf ansteigende Beseitigungsgebühren werden sich aber auch die Besitzer von Kleinkläranlagen und 
abflusslosen Sammelgruben einrichten müssen. Aufgrund sinkender Entsorgungsmengen, infolge der 
Erhöhung des Anschlussgrades bei den Volleinleitern und gestiegenen Abfuhrkosten, ist eine Entsorgung 
der Anlagen nur durch Gebührenmehreinnahmen finanzierbar. Daher wird die Beseitigungsgebühr für die 
Entsorgung der Kleinkläranlagen von 33,52 €/m³ auf 54,39 €/m³ ansteigen. Für abflusslose 
Sammelgruben ändert sich die Gebühr von 26,75 €/m³ auf 42,48 €/m³. Indes sind regelmäßige 
Entleerungen der Anlagen durch den vorgeschriebenen Entsorgungsbetrieb für einen fachgerechten 
Betrieb der Anlagen auch weiterhin nicht nur gesetzlich verpflichtend, sondern zudem absolut notwendig.  
  

Da zukünftige Preisentwicklungen momentan sehr schwer voraussehbar sind, wurden die Gebührensätze 
zunächst nur für die nächsten zwei Jahre berechnet. Wie sich die Gebühren danach entwickeln werden, 
bleibt abzuwarten.   
  

Im  Vergleich  mit  anderen Abwasserentsorgern  in  Thüringen  zählt  der  
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Stadtentwässerungsbetrieb trotz der zukünftigen Gebührensteigerungen auch weiterhin zu den günstigen 
Entsorgern.  

 
 
 

4.  
Beschlüsse der Sitzung des Werkausschusses vom 17.10.2023  

  

Öffentlicher Teil:  

  

Ausschussvorlage Nr. AV/1374/2023  
  

Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Fäkalschlammentsorgung aus hauseigenen 
Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben für den Bereich 1: Stadt Nordhausen und Ortsteile und 
den Bereich 2: Gemeinde Hohenstein an die Firma AbwasserRohrreinigung Rohn GmbH, Nordhausen, 
mit einer Bruttoauftragssumme in Höhe von bis zu  

70.000 € zu vergeben.    
  
Abstimmungsergebnis:   Zustimmung: 5, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0.  
  

Ausschussvorlage Nr. AV/1375/2023  
  

Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für das Herstellen und Erneuern von Kanalhausanschlüssen 
und sonstige Kanalbaumaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung als Zeitvertrag an die Firma Stadtwerke 
Nordhauen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH, Nordhausen, mit einer Bruttoauftragssumme in 
Höhe von bis zu 150.000 €/pro Jahr, bei einem Aufgebot von 0,0 v. H. zu erteilen.   
  
Abstimmungsergebnis:   Zustimmung: 5, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0.  
  

  

5.  
Beschlüsse der Sitzung des Werkausschusses vom 22.11.2023  

  

 

Öffentlicher Teil:  

  

Ausschussvorlage Nr. AV/1383/2023  
  

Der Werkausschuss beschließt:  
  

1. den Auftrag für die Ortsentwässerung Nordhausen, Rekonstruktion Schmutzwasser- und Regenwasser-
Ortssammler Wiedigsburg an die Firma GBN Granitbau Nordhausen GmbH, Nordhausen, in Höhe von 
47.716,40 € um 82.883,94 € auf 130.600,34 € zu erweitern.   

  

2. Die Investitionssumme für die im Investitionsprogramm unter der lfd. Nr. 341 enthaltene Planposition 
„Wiedigsburg/Knoten Hohensteiner Straße“ im Investitionsprogramm 2023 von 110 T€ um 20 T€ auf 
insgesamt 130 T€ zu erhöhen.   

  

Abstimmungsergebnis:   Zustimmung: 5, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0.  
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Ausschussvorlage Nr. AV/1422/2023  
  

Der Werkausschuss beschließt:  
  

1. Den Auftrag für die Kläranlage Nordhausen – Erneuerung Grobrechen und Schaltanlage (EMSR)  

  

• Los 1 – Erneuerung Grobrechen an die Firma FSM Frankenberger GmbH, Pohlheim, mit einer 
Bruttoauftragssumme in Höhe von 91.400,33 €  

  

2  

  

• Los 2 – Erneuerung NS-Schaltanlage an die Firma WTB Elektro GmbH, Stadt Mansfeld, mit einer 
Bruttoauftragssumme in Höhe von 506.872,30 €  

  

zu vergeben.   
  

2. Die Investitionssumme für die im Investitionsprogramm unter der lfd. Nr. 29 enthaltene Planposition 
„Erneuerung Grobrechen, Abluftwäsche und EMSE Rechenhaus“ im Investitionsprogramm 2023 von 
660 T€ um 110 T€ auf 770 T€ zu erhöhen.   

  

Abstimmungsergebnis:   Zustimmung: 5, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0.  
  

Ausschussvorlage Nr. AV/1423/2023  
  

Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Entsorgung von Klärschlamm, Rechengut, Sandfang- 
und Kanalspülgut für:  
  

• Los 1 – Entsorgung von Klärschlamm und Los 2 – Entsorgung von Rechengut an die Firma SLH 
Kompost- und Entsorgungs GmbH, Nordhausen, zu einer  

Bruttoauftragssumme in Höhe von 226.087,15 € (Los 1: 212.723,88 € brutto und Los 2: 13.363,27 
€)  
  

• Los 3 – Entsorgung von Sandfang- und Kanalspülgut an die Firma Veolia Klärschlammentsorgung 
Deutschland GmbH, Markranstädt, zu einer  

Bruttoauftragssumme in Höhe von 14.802,05 €  
  

zu vergeben.   
  

Abstimmungsergebnis:   Zustimmung: 5, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0.  
  

Ausschussvorlage Nr. AV/1424/2023  
  

Der Werkausschuss beschließt:  
  

1. den Auftrag für die Kläranlage Nordhausen, Erweiterung Fällmittelstation, Los 1 – Behälter an die 
Firma Alltech Dosieranlagen GmbH, Weingarten, mit einer Bruttoauftragssumme in Höhe von 
99.531,60 €  

  

2. den Auftrag für die Kläranlage Nordhausen, Erweiterung Fällmittelstation, Los 2 – Gründung, 
Bodenplatte an die Firma H. W. S. Bau Servicegesellschaft, Nordhausen, mit einer 
Bruttoauftragssumme in Höhe von 24.402,38 €  
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zu vergeben.   
  

Abstimmungsergebnis:   Zustimmung: 5, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0.  
  

Ausschussvorlage Nr. AV/1425/2023  
  

Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Ortsentwässerung Nordhausen, Schmutzwasser- und 
Regenwasser-Ortssammler Am Frauenberg an die Firma Mütze & Rätzel Bauunternehmen GmbH, 
Kaiserpfalz/Wohlmirstedt, mit einer Bruttoauftragssumme in Höhe von 458.469,71 € zu vergeben.   

  

Abstimmungsergebnis:   Zustimmung: 5, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0.  
  

  

Ausschussvorlage Nr. AV/1427/2023  
  

Der Werkausschuss beschließt:  
  

Die Süddeutsche Abwasserreinigungs-GmbH (SAG), Ulm, wird mit der Erbringung der 
Ingenieurleistungen (Leistungsphasen 5 – 9 HOAI) für die Erneuerung des Grobrechen und der 
Schaltanlage auf der Kläranlage Nordhausen mit einer Bruttoauftragssumme in Höhe von 112.834,67 € 
beauftragt.   

  

Abstimmungsergebnis:   Zustimmung: 5, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0.  
  

Ausschussvorlage Nr. AV/1428/2023  
  

Der Werkausschuss beschließt:  
  

1. den Auftrag für die Ortsentwässerung Klettenberg, Schmutzwasser- und RegenwasserOrtssammler 
Hauptstraße (teilw.), Mokereiberg, Sethengasse, Teichwiese, Tettenborner Straße und Siedlung an die 
Firma Hoch- und Tiefbau Ebeleben GmbH, Ebeleben, mit einer Bruttoauftragssumme in Höhe von 
1.770.718,16 € (inkl. 1. Nachtragsvereinbarung in Höhe von 260.009,35 € - AV/1225/2023) um 
124.391,76 € auf 1.895.109,92 € zu erweitern.   

  

2. Die Investitionssumme für die im Investitionsprogramm unter der lfd. Nr. 357 enthaltene Planposition 
„Klettenberg – Hauptstraße (teilw.), Molkereiberg, Sethengasse, Teichwiese, Tettenborner Straße und 
Siedlung“ im Investitionsprogramm von 950 T€ um 130 T€ auf insgesamt 1.080 T€ zu erhöhen.   

  

Abstimmungsergebnis:   Zustimmung: 5, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0.  
  

Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 

Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nordhausen.de/allris
http://www.nordhausen.de/allris


Seite | 8 15.12.2023 

 © Stadtverwaltung Nordhausen 
 

6.  
Veröffentlichung nach Artikel 7 Absatz 1 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

des Europäischen Parlaments und Rates für das Jahr 2022 
 

 
A. Zuständige Behörden (Gruppe von Behörden 
 
Stadt Nordhausen  und  Landkreis Nordhausen  
Markt 1      Grimmelallee 23     
99734 Nordhausen    99734 Nordhausen      
 
B. Erläuterungen und verkehrspolitische Zielstellungen 
 
Nach Art. 7 Abs. 1 VO (EG) 1370/2007 hat die zuständige Behörde einmal jährlich einen Gesamtbericht 
über die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die ausgewählten 
Betreiber öffentlicher Dienste sowie die diesen Betreibern gewährten Ausgleichsleistungen zur Abgeltung 
von Belastungen aus der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zugänglich zu machen. 
Der Landkreis Nordhausen und die Stadt Nordhausen sind Träger des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 Thüringer Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr 
(ThürÖPNVG) bzw. § 3 Abs. 1 Nr. 3 ThürÖPNVG.  
Beide Gebietskörperschaften sind zugleich zuständige örtlichen Behörde im Sinne der VO (EG) 1370/2007.  
Die Aufgabenträger Landkreis Nordhausen und Stadt Nordhausen wirken gemeinsam und einvernehmlich 
als Gruppe von Behörden bei der Umsetzung der nachstehenden verkehrspolitischen Zielstellungen und 
Leitlinien der Angebotsgestaltung zusammen. Die wesentliche gemeinsame verkehrspolitische Zielstellung 
besteht auch künftig in der Erreichung der sozialen und wirtschaftlichen Ziele der Angebots- und 
Tarifgestaltung auf der Grundlage des ThürÖPNVG. Alle Angebote und Maßnahmen sind ausbalanciert auf 
eine möglichst optimale Ausschöpfung der Fahrgastpotentiale auf der einen Seite und auf optimierten 
Einsatz der Finanzmittel der Aufgabenträger auf der anderen Seite auszurichten. Der Mindestanspruch 
besteht immer in der Gewährleistung einer ausreichenden Bedienung zur Sicherung der Daseinsvorsorge, 
zur Erfüllung von Pflichtaufgaben und Aufgaben des öffentlichen Verkehrsinteresses. 
 

 
C. Darstellung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages 
 
Der Landkreis Nordhausen und die Stadt Nordhausen haben sich als Gruppen von zuständigen örtlichen 
Behörden im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der VO (EG) 1370/2007 zusammengeschlossen. Sie beauftragen auf 
dem Weg der Direktvergabe die Linien im Linienbündel „StPNV-Linien Landkreis und Stadt Nordhausen“. 
Betraut mittels Öffentlichem Dienstleistungsauftrag und Inhaberin der Linienkonzessionen ist die 
Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH mit Sitz in 99734 Nordhausen, Robert-Blum-Str. 1, die wiederum 
teilweise Subunternehmer beauftragt.  
Die Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH ist auch Inhaberin der Linienkonzession für den 
Straßenbahnverkehr im Stadtgebiet und seit 01.01.2018 mittels Öffentlichem Dienstleistungsauftrag mit der 
Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Straßenbahnen und Kraftfahrzeugen im Landkreis 
und in der Stadt Nordhausen beauftragt. 
Der Stadtbusverkehr umfasst die acht Linien A, B, C, D, E, F, G und K. Der Regionalbusverkehr umfasst 
einundzwanzig Linien 20, 21, 23, 231, 24, 241, 25, 251, 26, 261, 262, 27, 271, 272, 28, 281, 282, 29, 291, 
292, 293.  
Das Schienennetz erstreckt sich im Stadtgebiet über 2 Linien, mit einer genehmigten Linienführung und 
einer Gesamtlänge von 7,77 km. Die im Mai 2004 realisierte Linie 10 Ilfeld/Neanderklinik – Nordhausen 
Bahnhofsplatz (mit umsteigefreier Durchbindung vom Bahnhofsplatz bis zum Südharz-Klinikum als Linie 1) 
ist ein Schienenpersonenverkehr im (indirekten) Auftrag des Freistaates Thüringen. 
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Linie 
 

Linienweg  
- Straßenbahnverkehr im Stadtgebiet - 

1 Bahnhofsplatz – Südharz Klinikum 

2 Parkallee - Nordhausen/Ost 
  
 - Stadtbusverkehr - 

A Salza – Bahnhofsplatz – Hochschule - Pferdemarkt  
B Bahnhofsplatz – Darrweg – Uthleber Weg – Südstraße - Niedersalza 
C Ringverkehr Bahnhofsplatz – Niedersalza - Bahnhofsplatz 
D Salza – Herreden – Hochstedt - Hörningen-Gudersleben  
E Bahnhofsplatz – Salza – Südharz Klinikum – Buchholz - Rottleberode  
F Bahnhofsplatz – Pferdemarkt - Leimbach – Steigerthal – Petersdorf/Schule  
G Salza - KZ Gedenkstätte Mittelbau-Dora – Rüdigsdorf - Bahnhofsplatz  
K Bahnhofsplatz - Bielen 

 
 

Linie 
 

Linienweg  
- Regionalbusverkehr - 

20 Nordhausen – Uthleben – Heringen – Auleben – Görsbach  
21 Nordhausen – Bielen – Windehausen – Urbach – Görsbach  
23 Nordhausen – Neustadt – Benneckenstein – Hohegeiß  
231 Herrmannsacker – Neustadt – Ilfeld  
24 Niedersachswerfen – Appenrode – Werna – Sülzhayn – Ellrich  
241 Nordhausen – Niedersachswerfen – Woffleben – Gudersleben – Ellrich  
25 Nordhausen – Günzerode – Branderode– Mackenrode – Stöckey  
251 Hohenstein – Bad Sachsa - Ellrich 
26 Nordhausen – Großwechsungen – Haferungen – Kehmstedt – Wipperdorf 
261 Wolkramshausen – Werther – Großwechsungen  
262 Nordhausen – Großwechsungen – Haferungen – Schiedungen – Stöckey  
27 Nordhausen – Wipperdorf – Bleicherode – Großbodungen 
271 Bleicherode – Friedrichsthal – Schiedungen – Trebra   
272 Bleicherode – Steinrode – Trebra  
28 Bleicherode – Sollstedt – Rehungen  
281 Bleicherode – Großlohra – Friedrichsrode  
282 Rehungen – Sollstedt – Großlohra  
29 Nordhausen – Wolkramshausen – Hainrode – Großlohra – Bleicherode  
291 Nordhausen – Steinbrücken – Hain – Hainrode  
292 Hainrode - Wolkramshausen – Mörbach – Wipperdorf 
293 Wolkramshausen – Wipperdorf – Bleicherode 

Betriebsleistung aufgrund gemeinwirtschaftlicher Verpflichtung im Jahr 2022 

      
     Nutzwagenkilometer 
Stadtbusverkehr:   739.425 km (davon Fremdvergabe: 207.217 km) 
Straßenbahnverkehr:         254.484 km  
Regionalbusverkehr:         1.981.854 km (davon Fremdvergabe: 666.630 km) 
 

Fahrzeuge zur Erfüllung der Verkehrsleistung 

 
Die Verkehrsleistung wurde, unter Berücksichtigung einer angemessenen Reservehaltung, durchschnittlich 
durch nachstehende Fahrzeuge erbracht: 
 
Fahrzeuge im Stadtbusverkehr:   16 
Eigene Fahrzeuge:     10 
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Fremde Fahrzeuge:       6 
 
(11 Standard-Busse (12m) mit Niederflurtechnik, 2 Gelenkbusse 18m mit Niederflurtechnik, 3 
Kleinbusse/Taxen) 
 
Fahrzeuge im Straßenbahnverkehr:     9  
Combino (Einrichtungswagen):    6  
Combino (Zweirichtungswagen):     3 
 
Fahrzeuge im Regionalbusverkehr:   48 
Eigene Fahrzeuge:     31 
Fremde Fahrzeuge:     17 
 
(6 12 m Batteriebusse mit Niederflurtechnik, 28 Standardlinienbusse 12m mit Niederflurtechnik, 
2 Gelenkbusse 18 m mit Niederflurtechnik, 8 Überlandbusse Hochboden, 4 Kleinbusse/Taxen). 
 

 
D. Gewährte Ausgleichsleistungen gegenüber dem Betreiber 
 

Stadtbusverkehr Betrag in € 
Einnahmen Fahrgelderlöse 398.259 
Ausgleichszahlungen gem. § 45a PBefG 223.120 

Fahrgelderstattungen gem. § 231 SGB IX 36.337 
Finanzierung Freistaat Thüringen 449.943 
Ausgleich Azubi Ticket Thüringen 39.798  
Finanzierung Gesellschafter (HVV) 
(Die Stadt Nordhausen - als Aufgabenträger für den ÖPNV im Stadtgebiet - gewährt keine unmittelbaren Ausgleichszahlungen für die 
betrauten Linienverkehre gemäß öffentlichem Dienstleistungsauftrag. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der allgemeinen 
Unternehmensfinanzierung (Ausgleich Fahrplankilometer)  im Querverbund der Stadtwerke Nordhausen durch die Holding für 
Versorgung und Verkehr GmbH, deren Gesellschafter die Stadt Nordhausen ist.) 

2.138.661 

Finanzierung Aufgabenträger 0 
  

 
 

Straßenbahnverkehr  Betrag in € 
Einnahmen aus Fahrgelderlösen 1.021.512 
Ausgleichszahlungen gem. § 45a PBefG 520.449 
Fahrgelderstattungen gem. § 231 SGB IX 92.428 
Finanzierung Freistaat Thüringen 559.215 
Ausgleich Azubi Ticket Thüringen 92.862 
Finanzierung Gesellschafter (HVV) 
(Die Stadt Nordhausen - als Aufgabenträger für den ÖPNV im Stadtgebiet - gewährt keine unmittelbaren Ausgleichszahlungen für die 
betrauten Linienverkehre gemäß öffentlichem Dienstleistungsauftrag. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der allgemeinen 
Unternehmensfinanzierung (Ausgleich Fahrplankilometer)  im Querverbund der Stadtwerke Nordhausen durch die Holding für Versorgung 
und Verkehr GmbH, deren Gesellschafter die Stadt Nordhausen ist.) 

1.030.846 

Finanzierung Aufgabenträger 0 
 
 

Regionalbusverkehr Betrag in € 
Einnahmen aus Fahrgelderlösen 1.276.576 
Ausgleichszahlungen gem. § 45a PBefG 1.730.047 
Fahrgelderstattungen gem. § 231 SGB IX 116.053 

Finanzierung Freistaat Thüringen 463.726 
Ausgleich Azubi Ticket Thüringen 122.496 
Finanzierung Aufgabenträger/Gesellschafter 2.215.524 
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E. Qualitätsanforderungen 
 
Für die beauftragten Linienverkehre haben die Aufgabenträger Stadt Nordhausen und der Landkreis 
Nordhausen Qualitätskriterien im Öffentlichen Dienstleistungsauftrag definiert: Fahrplan, 
Anschlussbindung, Fahrgastzählung, Fahrzeuge (Bestand und Neubeschaffung), Fahrzeugwerbung, 
Fahrzeugzustand und Reinigung, Beseitigung von Zustands- und Ausstattungsmängeln bzw. technische 
Störungen, Haltestellen, Entlohnung, Qualifikation/Anforderungen, Dienstkleidung, Betriebsleitung, 
Betriebsleitzentrale, Rechnergestütztes Betriebsleitsystem, Störungsmanagement, 
Beschwerdemanagement, Pünktlichkeit, Internetauftritt, Dynamische Fahrgastinformation, Liniennetzplan, 
Aushangfahrpläne, Fahrplanheft, Agenturen, Fahrscheinautomaten, Verkauf beim Fahrer, Fahrscheine, 
Fahrplanflyer, Statusbericht des Verkehrsunternehmens an den Aufgabenträger als zuständige Behörde. 
Die Qualitätsnachweise erfolgen auf Abruf nach statistischen Berichten. 
 
Die Bonus-/Malus-Regelungen gemäß Anhang 3 Punkt 3 des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages werden 
jährlich, entsprechend der festgelegten Kriterien, abgerechnet.  
 
 
Nordhausen, den 7. Dezember 2023 
 
 
gez.       gez.      
Kai Buchmann      Matthias Jendricke 
Oberbürgermeister     Landrat 
Stadt Nordhausen     Landkreis Nordhausen 

 
 
 
 

7. 
Beschlüsse  

der 33.Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen am 27.09.2023 

 
Öffentlicher Teil:  
 
Beschluss ANT/1372/2023 
Antrag des SRM Barbara Rinke vom 30.08.2023: Durchführung eines Stadtgespräches zum 
Blasiikirchplatz  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Zum schnellstmöglichen Zeitpunkt organisiert die Stadtverwaltung ein Stadtgespräch. Dabei soll der vom 
Stadtrat beschlossene Entwurf durch das Planungsbüro vorgestellt werden und durch den gegenwärtigen 
Stand der Realisierung ergänzt werden. Danach sollte genug Zeit zur Diskussion eingeplant werden. Der 
Stadtentwicklungsausschuss sollte eingeladen werden, da er gegebenenfalls Anregungen der 
Bürgerinnen und Bürger aufnehmen muss. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 27 Ablehnung:0 Enthaltung: 0  
 
Beschluss BV/1350/2023 
Gemeinsame Vereinbarung zur Finanzierung der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen 
GmbH für die Jahre 2025 bis 2032 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
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Der Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen wird ermächtigt, die anliegende gemeinsame Vereinbarung 
zur Finanzierung der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH für die Jahre 2025 bis 
2032 abzuschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 27 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1360/2023  
Bestellung der Wahlleiterin und der stellvertretenden Wahlleiterin für die Neuwahl des/der 
Ortsteilbürgermeisters/in des Ortsteils Stempeda. 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
Für die Neuwahl des/der Ortsteilbürgermeisters/in des Ortsteils Stempeda werden  
 
Frau Janin Hoffmann zur Wahlleiterin und  
Frau Andrea Radtke-Kosin zur stellvertretenden Wahlleiterin  
 
berufen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 27 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0  
 
 
 
Beschluss BV/1336/2023  
Jahresabschluss des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen zum 31.12.2022 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
 
1. Der Stadtrat nimmt den vom Werkausschuss vorgelegten Bericht über die Beratung des 

Jahresabschlusses und über die am 05.09.2023 vorgenommene(n) Aufklärung(en) zu Nachfragen zum 
Abschlussprüfungsbericht 2022 der PWC AG, Erfurt, vom 24.07.2023, zustimmend zur Kenntnis.  

 
2. Der Stadtrat nimmt folgende, hiermit vorgelegte Unterlagen zur Kenntnis:  

 
a) den Jahresabschluss 2022 vom 24.07.2023 bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und 

Verlustrechnung insgesamt i. H. v.  
 

Bilanzsumme         77.156.676,29 €  
 

Jahresergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung                    338.146,83 €  
 

b) den Anhang mit Anlagennachweis  
 

c) den Lagebericht der Werkleitung und den Bericht des Werkausschusses hierzu.  
 
3. Der Jahresabschluss 2022 wird wie folgt festgestellt:  
 

Bilanzsumme          77.156.676,29 €  
 

Jahresergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung            
338.146,83 €  
 
Jahresüberschuss des Gesamtbetriebes beträgt 338.146,83 €. 
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Die Eigenkapitalverzinsung ergibt einen Betrag in Höhe von 24.750,00 €, der an die Stadt Nordhausen 
ausgeschüttet werden soll. Zuzüglich der Verzinsung der Allgemeinen Rücklage Petersdorf ergibt sich 
ein Gesamtbetrag für 2022 in Höhe von 31.963,85 €.  

 
Der Jahresüberschuss wird wie folgt behandelt:  

 
a) Einstellung in die Zweckgebundenen Rücklagen    ./.  306.182,98 €  

 
b) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde    ./.    31.963,85 €  

 
    338.146,83 € 

 
 

Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 27 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1337/2023  
Entlastung der Werkleitung für das Wirtschaftsjahr 2022 des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Der Werkleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2022 des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen 
Entlastung erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen:27 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0  
 
Beschluss BV/1338/2023  
Entlastung des Oberbürgermeisters, der Bürgermeisterin sowie der ehrenamtlichen Beigeordneten für das 
Wirtschaftsjahr 2022 des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Dem Oberbürgermeister Kai Buchmann, der Bürgermeisterin Jutta Krauth (bis 10.01.2022), der 
Bürgermeisterin Alexandra Rieger (ab 11.01.2022) sowie den ehrenamtlichen Beigeordneten Herrn Kramer 
und Herrn Uhley wird für das Wirtschaftsjahr 2022 des Stadtentwässerungs-betriebes Nordhausen 
Entlastung erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 25 Ablehnungen:0 Enthaltungen:0  
 
Beschluss BV/1339/2023  
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2023 des Stadtentwässerungs-betriebes 
Nordhausen  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Entsprechend der Empfehlung des Werkausschusses wird die Bavaria Treu AG, Erfurt, zum 
Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 des Stadtentwässerungs-betriebes 
Nordhausen bestellt.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 27 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0  
 
Beschluss BV/1322/2023  
Fördermittelantrag: Unterstützung der Parkpflege im Park Hohenrode e.V  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
Dem Förderverein Park Hohenrode e. V. wird für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2023 eine Zuwendung 
„Unterstützung der Parkpflege im Park Hohenrode“ in Höhe von 35.000 € gewährt.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0  
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Beschluss BV/1371/2023  
Förderung der Kinder-und Jugendarbeit in der Stadt Nordhausen im Jahr 2024 – Zuschuss an den 
Kreisjugendring Nordhausen e.V. zum Projekt „Kindertreff KatzMaus“ 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
die Beauftragung des Kreisjugendrings Nordhausen e.V. mit der Umsetzung des Projektes „Kindertreff 
KatzMaus“ mit einem Stellenanteil von mindestens 0,75 VbE (in Anlehnung SuE 11b) für das Jahr 2024. 
 
Hierfür erhält der Träger eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 65.000 € für Personal- und 
Sachausgaben.  
 
Der Träger gewährleistet die personell und sachlich notwendigen Voraussetzungen zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Maßnahme und die jährliche Ausgeglichenheit des Finanzierungsplanes.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 22 Ablehnungen: 6 Enthaltungen: 0  
 
 
Beschluss BV/1329/2023  
Fortsetzung der Förderung der einrichtungsbezogenen und mobilen Kinder-und Jugendarbeit in der Stadt 
Nordhausen im Sozialraum Nordhausen Ost - Zuwendungsvertrag  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Auf der Grundlage des Jugendförderplanes des Landkreises Nordhausen 2024 bis 2028 und in 
Umsetzung der im Ausschuss für Generationen, Bildung und Sport beschlossenen Strategie zur 
Fortsetzung der Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Nordhausen wird die bestehende Struktur der 
Jugendzentren im Stadtgebiet unter Berücksichtigung der Feststellungen des Jugendförderplans für den 
Planungszyklus fortgesetzt.  
 
Für die Umsetzung der einrichtungsbezogenen sowie mobilen Jugendarbeit im Sozialraum Nordhausen- 
Ost wird auch weiterhin der Träger 
 

Kreisjugendring Nordhausen e.V. für den Förderzeitraum vom 1.Januar 2024 bis  
31. Dezember 2028  

 
beauftragt. 
 
Zu diesem Zweck wird der Oberbürgermeister ermächtigt, den anliegenden öffentlich-rechtlichen 
Leistungsvertrag (Zuwendungsvertrag) abzuschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28  Ablehnungen: 0  Enthaltungen: 0  
 
Beschluss BV/1328/2023  
Fortsetzung der Förderung der einrichtungsbezogenen und mobilen Kinder-und Jugendarbeit in der Stadt 
Nordhausen im Sozialraum Salza / Krimderode – Zuwendungsvertrag  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Auf der Grundlage des Jugendförderplanes des Landkreises Nordhausen 2024 bis 2028 und in 
Umsetzung der im Ausschuss für Generationen, Bildung und Sport beschlossenen Strategie zur 
Fortsetzung der Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Nordhausen wird die bestehende Struktur der 
Jugendzentren im Stadtgebiet unter Berücksichtigung der Feststellungen des Jugendförderplans für den 
Planungszyklus fortgesetzt.  
 
Für die Umsetzung der einrichtungsbezogenen sowie mobilen Jugendarbeit im Sozialraum 
Salza/Krimderde wird auch weiterhin der Träger  
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SJD „Die Falken“ für den Förderzeitraum vom 1.Januar 2024 bis 31.Dezember 2028  

 
beauftragt.  
 
Zu diesem Zweck wird der Oberbürgermeister ermächtigt, den anliegenden öffentlich-rechtlichen 
Leistungsvertrag (Zuwendungsvertrag) abzuschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 18 Ablehnungen: 9 Enthaltungen: 1 
 
 
Beschluss BV/1349/2023  
Beauftragung zur Durchführung einer Ausschreibung für Angebote zur Förderung des interkulturellen 
Zusammenlebens in der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 

1. Der Beschluss BV/1220/2023 zur Beauftragung zur Durchführung einer Ausschreibung für 
Angebote zur Förderung des interkulturellen Zusammenlebens in der Stadt Nordhausen wird 
aufgehoben. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, eine neue Ausschreibung zur Beauftragung eines gemeinnützigen 
Trägers mit der Förderung des interkulturellen Zusammenlebens in der Stadt Nordhausen 
durchzuführen.  
Die Ermittlung des geeigneten Trägers soll mit folgenden Informationen zu Inhalt und 
Finanzierung/Förderung erfolgen:  
- Die Vertragslaufzeit wird vom 01.Januar 2024 bis zum 31.Dezember 2024 mit Option auf 

dreimalige Verlängerung um jeweils 1 Jahr festgesetzt.  
- Für die Umsetzung der Leistung wird ein Budget für Personal- und Sachkosten in Höhe von 

maximal 50.000 € jährlich im Vertragszeitraum bereitgestellt und soll möglichst durch die 
Akquise von Fördermöglichkeiten ergänzt sowie durch ehrenamtliches Engagement unterstützt 
werden. 

- Das Projekt unterstützt die Durchführung sozialer Aufgaben, hier insbesondere die soziale 
Betreuung und Integrationsarbeit zur Verbesserung und Verstetigung der gesellschaftlichen 
Teilhabe sowie Beratungsleistungen zur Orientierung für Bürgerinnen und Bürger mit 
Migrationshintergrund.  

Über die Wirksamkeit ist der Fachausschuss einmal im Förderzeitraum zu informieren. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0  
 
Beschluss BV/1361/2023  
Erhöhung des Zuschusses an den Kreisjugendring Nordhausen e.V. zur Unterstützung der Unterhaltung 
eines soziokulturellen Zentrums im Jugendklubhaus im Jahr 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
Die Erhöhung des mit BV/0502/2020 bereits bewilligten Zuschusses in Höhe von 20.000 € um weitere 
5.000 € für das Projekt „Unterhaltung eines soziokulturellen Zentrums im Jugendklubhaus“ im 
Haushaltsjahr 2023. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 26 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 2  
 
Beschluss BV/1356/2023  
Einziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in der Stadt Nordhausen- Stichstraße der Rothenburgstraße – 
Einziehungsabsicht 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
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Gemäß § 8 Thüringer Straßengesetz soll die Teilfläche des Flurstücks 91/218, Flur 1 , Gemarkung 
Nordhausen, wie im Lageplan ersichtlich, in ihrer Eigenschaft als öffentliche Straße eingezogen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0  
 
 
Beschluss BV/1357/2023  
Einziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in der Stadt Nordhausen- Darrweg (Teilfläche) – 
Einziehungsabsicht  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
Gemäß § 8 Thüringer Straßengesetz soll die Teilfläche des Flurstücks 11/1, Flur 3, Gemarkung 
Nordhausen, wie im Lageplan ersichtlich, in ihrer Eigenschaft als öffentliche Straße eingezogen werden.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen:0 Enthaltungen: 0  
 
Beschluss BV/1358/2023 
Einziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in der Stadt Nordhausen - Bochumer Straße (Teilfläche) – 
Einziehungsabsicht  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Gemäß § 8 Thüringer Straßengesetz soll eine Teilfläche aus dem Flurstück 39/50, Flur 7, Gemarkung 
Nordhausen, wie im Lageplan ersichtlich, in ihrer Eigenschaft als öffentliche Verkehrsfläche eingezogen 
werden.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen:28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0  
 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris. 

 
 

 8. 
Beschlüsse der Sitzung des Hauptausschusses vom 28. September 2023 

 
Öffentlicher Teil:  
 
Beschluss: AV/1373/2023 
Gemeinschaftsaufgabe „Gleisgrunderneuerung Bahnhofstraße/Rautenstraße“ 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Die Ausführung der Bauleistung für den städtischen Anteil der Gleisgrunderneuerung 
Bahnhofstraße/Rautenstraße in Nordhausen i.H.v. 154.730,23 € (brutto) wird an die Firma Rohde Tief-, 
Straßen- und Gleisbau GmbH, Mühlweg 35 in 99091 Erfurt vergeben.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 4 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris 

 
 

http://www.nordhausen.de/allris
http://www.nordhausen.de/allris
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9.  
Beschlüsse  

der 34.Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen am 18.10.2023 

 
Öffentlicher Teil:  
 
Beschluss BV/0900/2022-1 
Baumaßnahme Erweiterung und Sanierung des Theaters Nordhausen – 2. Aktualisierung des 
Finanzierungsrahmens  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die beigefügte 2. Aktualisierung des Finanzierungsrahmens 
für die Baumaßnahme ,,Sanierung und Erweiterung des Theaters Nordhausen“ (Anlage 1). 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 29 Ablehnung:0 Enthaltung: 0  
 
 
Beschluss BV/1260/2023  
Sanierung und Erweiterung Theater Nordhausen: Abschluss eines Mietvertrages zwischen der Stadt 
Nordhausen und der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH 
  
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den als Anlage beigefügten Mietvertrag für den 
Gesamtkomplex Theater Nordhausen zwischen der Stadt Nordhausen und der Theater 
Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH abzuschließen. 

 
2. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschaftsversammlung der Theater 

Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH dem beigefügten Mietvertrag (siehe Anlage) 
zuzustimmen. 
 

3. Die Beschlüsse des Stadtrates BV/0323/2005, BV/0511/2006, BV/0231/2019 und BV/0231/2019-1 
und BV/0785/2021 werden für die Zukunft aufgehoben. 
 

Abstimmungsergebnis: Zustimmungen:29 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0  
 
 
Beschluss BV/1343/2023  
Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Nordhausen für das Haushaltsjahr 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Nordhausen für 
das Haushaltsjahr 2023 samt Anlagen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 29 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1344/2023  
12. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) 
der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
die als Anlage beigefügte 12. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der Stadt Nordhausen mit den Gebührensätzen gemäß 
Gebührenkalkulation für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2025 für die einheitliche öffentliche 
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Entwässerungseinrichtung, welche aus dem Gebiet der Stadt Nordhausen, dem Gebiet der Gemeinde 
Hohenstein und dem Industriegebiet ,,Goldene Aue“ besteht. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 27 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 2  
 
 
Beschluss BV/1387/2023  
Finanzierung der Gemeinschaftsverpflegung in Kindertageseinrichtungen in der Stadt Nordhausen 2024 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Die Stadt Nordhausen bezuschusst auch 2024 freiwillig das technische Personal für die Vorbereitung, 
Zubereitung und Nachbereitung der Verpflegung in Kindertageseinrichtungen in der Stadt Nordhausen. 
Der Zuschuss wird als Festbetrag in Höhe von 1,00 € je Tag und Kind gewährt. 
 
Ausgehend von einer gleichbleibenden Belegung der Kindertageseinrichtungen wie im Jahr 2023 und 
unter Berücksichtigung des anhaltenden Zuzugs durch Migration und hieraus resultierender Bedarfe an 
Kita-Plätzen beläuft sich die Bezuschussung für das Jahr 2024 auf voraussichtlich 460.000 €. 
 
Die Beteiligung der Eltern umfasst den Differenzbetrag an Verpflegungskosten des jeweiligen Trägers. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 29 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0  
 
Beschluss BV/0653/2021-1 
1.Änderung des Grundsatzbeschlusses zur Ausschreibung der städtischen Liegenschaft „Lindenhof“ im 
Rahmen einer Konzeptvergabe 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
 
Die Ausschreibung der städtischen Liegenschaft „Lindenhof“ (Geiersberg 10, Gemarkung Nordhausen, 
Flur 8, Flurstück 69/12) ist im Rahmen einer Konzeptvergabe vorzubereiten. 
Wesentliche Eckpunkte der Konzeptvergabe sind die Zielsetzungen und Bewertungskriterien, die 
Ausschreibung per Mindestgebot, die Einsetzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und 
Umwelt als vorbereitendes Entscheidungsgremium sowie die Sicherung der Planungsziele durch den 
Abschluss eines städtebaulichen Vertrags und eines Rückerwerbsrechtes. Als Baufelder werden zwei 
Teilflächen definiert: Zum einen parallel der Alexander-Puschkin-Straße und der Straße Geiersberg, zum 
anderen im Bereich des Standortes des Baukörpers der Villa (siehe Anlage). Die Anlage ist Bestandteil 
des Beschlusses. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 21 Ablehnungen: 4 Enthaltungen: 4 
 
Beschluss BV/1334/2023 
Beschluss über den geänderten Geltungsbereich und den Entwurf sowie zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
des BP 84C “1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 84A“ (Ehem. Heizkraftwerk) der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 

a) Die Billigung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 84 C “ 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 84A“ (Ehemaliges Heizkraftwerk) der Stadt Nordhausen im festgesetzten geänderten 
räumlichen Geltungsbereich sowie der Begründung in den vorliegenden Fassungen. Der 
geänderte räumliche Geltungsbereich ist dem in der Anlage beiliegenden Übersichtsplan zu 
entnehmen. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 

 
b) Die Veröffentlichung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 84 C “ 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 84A“ (Ehemaliges Heizkraftwerk) der Stadt Nordhausen, sowie die 
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Begründung in den vorliegenden Fassungen für eine Öffentlichkeitsbeteiligung im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB 

 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen:28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 1 
 
Beschluss BV/1345/2023  
Beschluss über die Einleitung des Satzungsverfahrens zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 60 
„Solarpark Salza I Herreder Straße“ der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Einleitung des Satzungsverfahrens zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 60 „Solarpark Salza I 
Herreder Straße“ der Stadt Nordhausen (VBP 60) auf Grundlage des § 12 (2) BauGB. 
 
Der festgesetzte räumliche Geltungsbereich befindet sich in der Kernstadt Nordhausen westlich der 
Ortslage Salza und wird im Norden durch die Kreisstraße K20 nach Herreden, im Westen durch den 
Herreder Wald und im Süden durch den Feldweg zum Herreder Wald begrenzt (siehe Anlage 
Übersichtsplan). 
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 14 Ablehnungen: 13 Enthaltungen: 2 
 
Beschluss BV/1346/2023  
Beschluss über die Einleitung des Satzungsverfahrens zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 61 
„Solarpark Salza II Am Wasserwerk Kohnstein“ der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Einleitung des Satzungsverfahrens zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 61 „Solarpark Salza 
II Am Wasserwerk Kohnstein“ der Stadt Nordhausen (VBP 61) auf der Grundlage des §12 (2) BauGB. 
 
Der festgesetzte räumliche Geltungsbereich ist zweigeteilt und befindet sich in der Kernstadt Nordhausen 
in der Flur 3 der Gemarkung Salza zwischen der Straße der Opfer des Faschismus im Westen und den 
Gleisanlagen der HSB im Osten. Die Schienentrasse der DB AG teilt das Plangebiet in Nord-Süd-Richtung 
und ist aus dem räumlichen Geltungsbereich herausgenommen. Im Norden erstrecken sich beide 
Teilbereiche bis ca. 35 m vor den Standort des Wasserwerkes Kohnstein. Der westliche Teilbereich des 
Plangebietes wird im Süden durch die Anlagen des FSG 99 Salza begrenzt. Der östliche Teilbereich des 
Plangebietes endet im Süden ca. 20 m vor den Gärten der Siedlung am Schurzfell (siehe Übersichtsplan 
in der Anlage). Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 21 Ablehnungen: 7 Enthaltungen: 1 
 
 
Beschluss BV/1347/2023  
Beschluss über die Ablehnung der Einleitung des Satzungsverfahrens für einen Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Solarpark Sundhausen“ (OT Sundhausen) der Stadt Nordhausen. 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Ablehnung der Einteilung des Satzungsverfahrens für einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Solarpark Sundhausen“ (OT Sundhausen) der Stadt Nordhausen auf der Grundlage des § 12 (2) BauGB. 
 
Der beantragte räumliche Geltungsbereich befindet sich in der Flur 3 der Gemarkung Sundhausen, 
südlich der Gemeindestraße von der B 4 nach Sundhausen (ehem. B 4), östlich der B 4 (neu), nördlich der 
Bundesautobahn BAB 38 – Abzweig Nordhausen und westlich des Feldweges vom Grundstück Riesleber 
Straße 21 im Süden der Ortslage Sundhausen zur Autobahn (siehe Anlage: Übersichtsplan mit Planskizze 
des Antragstellers). 
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 
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Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 29 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/0038/2019-3 
Berufung von sachkundigen Bürgern in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt -3. 
Änderung. 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die 3. Änderung der Berufung von sachkundigen Bürgern in 
den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt wie folgt:  
Herr Silvio Wagner wird anstelle von Herrn Dietrich Beyse auf Vorschlag der CDU-Fraktion in den 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt berufen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 29 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1195/2023  
Fortsetzung der Mitgliedschaft im Beirat der Initiative EIN HARZ mit Zahlung einer Umlage. 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
die Fortsetzung der Mitgliedschaft im Beirat der EIN HARZ Initiative mit Zahlung einer Umlage 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 29 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1384/2023  
Vergabe der Leistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt, die Leistungen einer Fachkraft für Arbeitssicherheit an das 
Einzelunternehmen, Herrn Mario Hönl „4safety, Arbeitsschutz und Betriebssicherheit“, Am Fliegerhorst 7, 
99941 Bad Langensalza in Höhe von jährlich  
47.760,65 € (brutto) zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 29 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 0 
 
Beschluss BV/1385/2023  
Vergabe der freiberuflichen Leistung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Vergabe der freiberuflichen Leistung zur Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplans für das Gebiet der Stadt Nordhausen mit Umweltprüfung und Umweltbericht 
für die Leistungsphasen (LPH) 1 - 3 (Plan zur Beschlussfassung) gemäß § 18 HOAI an Björnsen 
Beratende Ingenieure Erfurt GmbH (BCE), Niederlassung Leipzig, Dohnanyistraße 28, 04103 Leipzig in 
Höhe von 272.815,50 €.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmungen: 28 Ablehnungen: 0 Enthaltungen: 1 
 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nordhausen.de/allris
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10.  
Thüringer Bienenfreundinnen und Bienenfreunde 2024 gesucht 

 
Zum 7. mal rufen der Landesverband Thüringer Imker (LVThI) und das  
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) dazu auf, sich an der  
Aktion Bienenfreunde Thüringen zu beteiligen. „Mit der Auszeichnung  
‚Bienenfreunde Thüringen‘ heben wir hervor, wie bedeutend bestäubende  
Insekten für unsere Umwelt und Gesellschaft sind“, sagte Agrarministerin Susanna Karawanskij. Es kann 
sich jeder bewerben, der seinen Garten oder seine bewirtschaftete Fläche insektenfreundlich gestaltet.  
Mit dem Wettbewerb ehrt das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft alle zwei Jahre in 
Kooperation mit dem Landesverband Thüringer Imker Personen, die sich für Bienen und bestäubenden 
Insekten einsetzen. Die Bewerbungsfrist endet am 31. April 2024.  

„80 Prozent unserer heimischen Nutz- und Wildpflanzen müssen bestäubt werden und Insekten tragen so 
maßgeblich zu unser Nahrungsvielfalt und  
Ernährungssicherheit bei“, sagt Ministerin Karawanskij. „Mit der Plakette würdigen wir das Engagement für den 
Erhalt der Artenvielfalt und für die Entwicklung der Bienen- und Insektenbestände.“ 

In Deutschland gibt es etwa 29.000 Insektenarten. Dazu gehören auch Käfer, Libellen, Wanzen, Wespen und 
Ameisen. Insekten sind für viele Ökosysteme unverzichtbar und deshalb schützenswert. Sie bestäuben einen 
Großteil von Kulturpflanzen und zersetzen abgestorbene Biomasse, verbessern die Bodenfruchtbarkeit und 
reinigen Wasser. Der Verlust von Insekten kann ganze Nahrungsketten gefährden.  

Mit der Plakette werden vielfältige Maßnahmen zum Insektenschutz gewürdigt, von  
Blumenkästen mit insektenfreundlichen Pflanzen über „wilde“ Blühflächen und der Verzicht auf chemisch-
synthetische Pestizide bis zu Nisthilfen und pädagogischer Jugendarbeit. 

Wer kann sich bewerben? 

Alle, die etwas für Insekten und Bienen tun: Bürgerinnen und Bürger, Schulklassen, Kindergärten, 
Unternehmen, Vereine, (Dorf)Gemeinschaften, die sich besonders um die bestäubenden Insekten verdient 
gemacht haben.  

Wie kann ich mich bewerben? 

Eigene Projekten für Bienen und Insekten aus den Jahren 2022/2023 mit  
aussagefähigen Bildern (max. 5) als pdf-Datei oder mit einem selbstgedrehten Video  
(max. 1,5 Min.) bewerben und diese an das TMIL unter bienenfreunde@tmil.thueringen.de schicken. 
 
Wie und wann findet die Auszeichnung statt? 

Eine Jury aus Mitgliedern des LVThI und TMIL begutachtet die eingereichten  
Projekte und wählt die Preisträger:innen aus. Diese werden schriftlich benachrichtigt. 
Die Auszeichnung wird anlässlich der Grünen Tage Thüringen 2024, voraussichtlich am 27.9.2024, auf dem 
Messegelände in Erfurt 
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